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Darüber hinaus käme nach den bundeseinheitlichen Richtlinien für die Anlage und Ausstattung 
von Fußgängerüberwegen ein Zebrastreifen regelmäßig auch erst dann in Frage, wenn die Fahr-
zeugbelastung während der Spitzenstunde des Fußgängerverkehrs mindestens 200 Kraftfahr-
zeuge und die Fußgängerbelastung mindestens 50 Fußgänger pro Stunde beträgt. 

Das Mobilitätsreferat hat am 15.04.2021 zwischen 8.30 und 9.30 Uhr eine Zählung 
durchgeführt: In dieser Zeit passierten in beiden Fahrtrichtungen 72 Kraftfahrzeuge den 
Beobachtungspunkt, während in demselben Zeitraum lediglich 17 Fußgänger querten. Die 
vorgegebenen Frequenzen werden also weit unterschritten.

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass die Errichtung eines Zebrastreifens im Birketweg in Höhe 
der Hausnummer 33 derzeit weder notwendig ist noch rechtlich möglich wäre.

Der Antrag des Bezirksausschusses ist mit den Ausführungen geschäftsordnungsmäßig 
behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez. MOR2-2.1.1.1




